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SIND MEINE KOSTEN FÜR DAS ARBEITSZIMMER ABZUGSFÄHIG?

Häusliches
Arbeitszimmer

Außerhäusliches
Arbeitszimmer

Tätigkeitsmittelpunkt?  *)          JA Voller Abzug der Aufwendungen 
(keine Begrenzung)

NEIN

Steht ein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung?  **)          NEIN Abzug nur bis max. 1.250 EUR 

bzw. 1.260 EUR (ab 2023)

JA

kein Abzug möglich

*) Bitte führen Sie genau auf, welche Tätigkeiten im Arbeitszimmer ausgeübt werden. Es muss 
sich um den Mittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit handeln.

**) Sollte kein Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, wird eine entsprechende Bestätigung des 
Arbeitgebers benötigt.

MERKBLATT ARBEITSZIMMER

Arbeitszimmer
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